
                                                                                                                                                                                                 Seite 1 von 7 

EG-Sicherheitsdatenblatt 
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006  

 
 

 

Plastilin rot / gelb 
 

Ausgabe- / Überarbeitungsdatum: 29.01.2024               DE  -  Version 2.0 
 

 

 

1. Bezeichnung des Stoffes bzw. der Zubereitung und des Unternehmens 
 
1.1 Angaben zum Produkt 
 
Handelsname:   Plastilin rot / gelb 
 
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 
abgeraten wird: Es liegen keine Informationen vor. 
 

Verwendung des Stoffs/ 
des Gemisches:                             Dauerplastische Knetmasse 
 
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt: 
Firma:    Gößl + Pfaff GmbH 
Anschrift:   Münchener Straße 13 
    D-85123 Karlskron/Brautlach 
Telefon:    +49 (0) 8450 / 932-0 
Fax:    +49 (0) 8450 / 932-13 
 
Auskunft gebender Bereich:        Geschäftsleitung Hr. Gößl, Hr. Pfaff 
 
E-Mail:    info@goessl-pfaff.de 
 
Internet:   www.goessl-pfaff.de 
 
1.4 Notfallauskunft:                      +49 (0) 8450 932 0 (nur zu unseren Geschäftszeiten) 
 
 
2. Mögliche Gefahren 
 
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs  
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. 
 
2.2. Kennzeichnungselemente  
 
2.3. Sonstige Gefahren  
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:  
nicht anwendbar. 
 

Endokrinschädliche Eigenschaften:  
Es liegen keine Informationen vor. 
 
 
3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen 
 
3.2. Gemische  
Chemische Charakterisierung  
Wachse, Öl, Emulgator, Bindemittel (natürliche Stärke), Pigmente, Additive 
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
keine/keiner (gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)) 
 

Weitere Angaben 
Das geschmolzene Produkt kann schwere Verbrennungen verursachen. 
 
 
4. Erste-Hilfe-Maßnahmen  
 
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
Allgemeine Hinweise  
Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen.  
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Nach Einatmen 
Für Frischluft sorgen. 
 

Nach Hautkontakt 
Mit reichlich Wasser abwaschen. 
Verbrennungen durch geschmolzenes Material müssen ärztlich behandelt werden. 
 

Nach Augenkontakt 
Vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit Wasser spülen. 
Bei Augenreizung einen Augenarzt aufsuchen. 
 

Nach Verschlucken 
Mund gründlich mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser trinken. 
 
4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
Es liegen keine Informationen vor. 
 
4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Symptomatische Behandlung. 
 
 
5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
 
5.1. Löschmittel 
Geeignete Löschmittel 
Kohlendioxid, Wassersprühstrahl, Löschpulver, Schaum. 
 

Ungeeignete Löschmittel 
Wasservollstrahl. 
 
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
Dieses Material ist brennbar aber nicht leicht entzündbar. 
 
5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung  
Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. 
Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. 
 

Zusätzliche Hinweise 
Zum Schutz von Personen und zur Kühlung von Behältern im Gefahrenbereich Wassersprühstrahl einsetzen.  
 
 
6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
 
6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren  
Allgemeine Hinweise 
Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.  
Besondere Rutschgefahr durch verschüttetes Produkt. 
 
6.2. Umweltschutzmaßnahmen 
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. 
 
6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung  
Für Rückhaltung: 
Mechanisch aufnehmen. Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln. 
 

Für Reinigung 
Fußboden und verunreinigte Gegenstände mit verdünnter Lauge reinigen. 
 
6.4. Verweis auf andere Abschnitte 
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7, Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8, 
Entsorgung: siehe Abschnitt 13  
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7. Handhabung und Lagerung 
 
7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
Hinweise zum sicheren Umgang: 
Zündquellen entfernen. 
 

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: 
Keine besonderen Brandschutzmaßnahmen erfoderlich. 
 

Hinweise zu allgemeinen Hygienemaßnahmen am Arbeitsplatz: 
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Bei der Arbeit nicht essen und trinken. 
 
7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
Anforderungen an Lagerräume und Behälter: 
Kühl und trocken lagern. 
Gegen direkte Sonneneinstrahlung schützen. 
 

Zusammenlagerungshinweise 
Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich. 
 
Lagerklasse nach TRGS 510: 11 
 
7.3. Spezifische Endanwendungen 
Knetmasse 
 
 
8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung 

 
8.1. Zu überwachende Parameter  
Zusätzliche Hinweise zu Grenzwerten 
Enthält keine Stoffe in Mengen oberhalb der Konzentrationsgrenzen, für die ein Arbeitsplatzgrenzwert festgelegt ist. 
 
8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition  
 
 
 
 
Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung 
Augen-/Gesichtsschutz: 
Dicht schließende Schutzbrille.  
 

Handschutz: 
Bei längerem oder oftmals wiederholtem Hautkontakt: Benutzung von Schutzhandschuhen empfohlen. 
 

Körperschutz  
Benutzung von Schutzkleidung. 
 

Atemschutz  
Für ausreichende Lüftung sorgen.  
Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen. 
 
 
9. Physikalische und Chemische Eigenschaften 
 
9.1. Angaben zu grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
 

Aggregatzustand:  
Farbe: 
Geruch:  
 
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: 
Siedepunkt oder Siedebeginn und 
Siedebereich:  

fest: verformbare Paste  
verschiedene 
charakteristisch 
 

 
 
 
 
nicht bestimmt  
 
nicht bestimmt  
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Entzündbarkeit: 
Untere Explosionsgrenze: 
Obere Explosionsgrenze: 
Flammpunkt: 
Zündtemperatur: 
Zersetzungstemperatur: 
pH-Wert: 
Wasserlöslichkeit (bei 20 °C): 
Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln: 
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser: 
Dampfdruck: 
Dichte (bei 20 °C): 
Relative Dampfdichte: 

nicht bestimmt 
nicht bestimmt 
nicht bestimmt 
> 150 °C 
> 200 °C 
nicht bestimmt 
nicht anwendbar  
nicht mischbar 
nicht bestimmt 
nicht bestimmt 
nicht bestimmt  
0,9 - 1,1 g/cm3  
nicht bestimmt 

 
9.2. Sonstige Angaben 
Angaben über physikalische Gefahrenklassen  
Explosionsgefahren:                                                                       Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich.  
Oxidierende Eigenschaften:                                                           Das Produkt ist nicht brandfördernd.  
 

Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen 
Verdampfungsgeschwindigkeit:     nicht bestimmt 
Lösemittelgehalt:     < 1 % 
Festkörpergehalt:                                       nicht bestimmt 
Erweichungspunkt:                                 50 – 60 °C 
 
 
10. Stabilität und Reaktivität 
 
10.1. Reaktivität  
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Lagerung treten keine gefährlichen Reaktionen auf. 
 
10.2. Chemische Stabilität 
Das Produkt ist bei normalen Umgebungstemperaturen stabil. 
 
10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
Es sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 
 
10.4. Zu vermeidende Bedingungen 
Es liegen keine Informationen vor. 
 
10.5. Unverträgliche Materialien 
Es liegen keine Informationen vor. 
 
10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 
Temperatur > 300 °C: Bildung von Kohlenmonoxid, Kohlendioxid 
 
 
11. Toxikologische Angaben 
 
11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
Akute Toxizität: 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 
Reiz- und Ätzwirkung: 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 
Sensibilisierende Wirkungen  
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
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Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 
 
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 
Aspirationsgefahr  
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

11.2. Angaben über sonstige Gefahren 
Endokrinschädliche Eigenschaften 
Es liegen keine Informationen vor.  
 

Allgemeine Bemerkungen  
Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].  
 
 
12. Umweltbezogene Angaben 
 
12.1. Toxizität  
Das Produkt ist nicht ökotoxisch. 
 
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 
Mechanische Abtrennung in Reinigungsanlagen möglich. Bei sachgemäßer Einleitung geringer Konzentrationen in 
adaptierte biologische Kläranlagen sind Störungen der Abbauaktivität von Belebtschlamm nicht zu erwarten. 
 
12.3. Bioakkumulationspotenzial 
Kein Hinweis auf Bioakkumulationspotenzial. 
 
12.4. Mobilität im Boden 
Das Produkt wurde nicht geprüft. 
 
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII. 
 
12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften 
Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein 
Inhaltstoff die Kriterien erfüllt. 
 
12.7. Andere schädliche Wirkungen 
Es liegen keine Informationen vor. 
 

Weitere Hinweise 
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 
 
 
13. Hinweise zur Entsorgung 
 
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung  
Empfehlungen zur Entsorgung  
Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Kann auf einer Hausmülldeponie beseitigt werden. 
 

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel  
Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden. 
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14. Angaben zum Transport 
 

Landtransport (ADR/RID) 
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: 
14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: 
14.3. Transportgefahrenklassen: 
14.4. Verpackungsgruppe: 
 

Binnenschifftransport (ADN) 
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: 
14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: 
14.3. Transportgefahrenklassen: 
14.4. Verpackungsgruppe: 
 

Seeschifftransport (IMDG)  
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: 
14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: 
14.3. Transportgefahrenklassen: 
14.4. Verpackungsgruppe: 
 

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR) 
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: 
14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: 
14.3. Transportgefahrenklassen: 
14.4. Verpackungsgruppe: 

 
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.  
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.  
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.  
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.  
 

 
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.  
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.  
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.  
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.  
 

 
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.  
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.  
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.  
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.  
 

 
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.  
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.  
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.  
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.  

 
14.5. Umweltgefahren 
UMWELTGEFÄHRDEND:                                                   Nein 
 
14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Es liegen keine Informationen vor. 
 
14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 
Nicht anwendbar. 
 
 
15. Angaben zu Rechtsvorschriften 
 
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff 
oder das Gemisch 
 

EU-Vorschriften 
Verwendungsbeschränkungen (REACH, Anhang XVII):  
Eintrag 75: nicht anwendbar  
 
Angaben zur SEVESO III-Richtlinie 2012/18/EU: 
Unterliegt nicht der SEVESO III-Richtlinie 
 
Zusätzliche Hinweise: 
Richtlinie Nr. 2009/48/EG über die Sicherheit von Spielzeug. 
 
Nationale Vorschriften 
Technische Anleitung Luft I:    Fällt nicht unter die TA-Luft. 
Anteil: 
 
Wassergefährdungsklasse: nicht wassergefährdend 
Status:    Einstufung von Gemischen gemäß Anlage 1, Nr. 5 AwSV 
 
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilungen 
Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt. 
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16. Sonstige Angaben 
 
Änderungen: überarbeitet wegen Verordnung (EU) Nr. 2020/878. 
 

Abkürzungen und Akronyme  
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage 
of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
IATA: International Air Transport Association 
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 
CAS: Chemical Abstracts Service 
LC50: Lethal concentration, 50 % 
LD50: Lethal dose, 50 % 
CLP: Classification, labelling and Packaging 
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals 
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals 
UN: United Nations 
DNEL: Derived No Effect Level 
DMEL: Derived Minimal Effect Level 
PNEC: Predicted No Effect Concentration 
ATE: Acute toxicity estimate 
LL50: Lethal loading, 50 % 
EL50: Effect loading, 50 % 
EC50: Effective Concentration 50 % 
ErC50: Effective Concentration 50 %, growth rate 
NOEC: No Observed Effect Concentration 
BCF: Bio-concentration factor 
PBT: persistent, bioaccumulative, toxic 
vPvB: very persistent, very bioaccumulative 
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail 
ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways (Accord européen relatif au 
transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures) 
EmS: Emergency Schedules 
MFAG: Medical First Aid Guide 
ICAO: International Civil Aviation Organization 
MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships 
IBC: Intermediate Bulk Container 
SVHC: Substance of Very High Concern 
 

Für Abkürzungen und Akronyme siehe ECHA: Leitlinien zu den Informationsanforderungen und zur Stoffsicherheitsbeurteilung,  
Kapitel R.20 (Verzeichnis von Begriffen und Abkürzungen). 
 
Wichtige Literaturangaben und Datenquellen  
Registrierungsdossiers gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 [REACH]. 
 
Identifizierte Verwendungen 
 

Nr.  Kurztitel  LCS  SU  PC  PROC  ERC  AC  TF  Spezifikation  
 1  Knetmasse, Plastilin  C  -  -  -  -  -  -  Spielzeug  

 

LCS: Lebenszyklusstadien                            SU: Verwendungssektoren              PC: Produktkategorien        PROC: Prozesskategorien    
ERC: Umweltfreisetzungskategorien    AC: Erzeugniskategorien                 TF: Technische Funktionen 
 
 
 
Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben. Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren 
Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem 
Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht 
übertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien vermengt, 
vermischt, verarbeitet oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich 
hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden. 
 
 
 
 
 
 


